
Gefährdungsbeurteilung Lösemittelbrände löschen I aufgerufen: 01.05.2025

LVVorgang: Löschen von Bränden mit wasserlöslichen Substanzen
Beschreibung: Auf dem gekachelten Labortisch oder anderer feuerfester Unterlage gibt man in eine Schale 10-20ml des
entsprechenden Lösemittels und zündet es an, nachdem die verschlossenen Flaschen beiseite gestellt wurden. Der
Versuch, die Flamme auszublasen und seine Wirkung werden demonstriert. Danach löscht man den Brand, indem man
Wasser zum Lösemittel gießt.

Schadensrisiko:
durch Einatmen / Hautkontakt durch Entzündung / Brand

Beteiligte Gefahrstoffe:

Aceton [Gefahr] GHS02 GHS07

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319:

Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ethanol (ca. 96 %ig) [Gefahr] GHS02 GHS07

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Methanol [Gefahr] GHS02 GHS06 GHS08

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H301+311+331: Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H370-A:

Schädigt die Organe (Augen).

GHS02 GHS06 GHS07 GHS08

andere Stoffe:
Wasser

Substitutionsprüfung durchgeführt
Substitution nicht erforderlich: wichtiges Experiment für die Sicherheitserziehung

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:

Schutzbrille Lüftungs-
maßnahmen

Brandschutz-
maßnahmen
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